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Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum Europäischen Parlament 

am 7. Juni 2009 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Stadt Ols-
berg wird in der Zeit vom  

18. Mai 2009 bis 22. Mai 2009 
während der Dienststunden (Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Diens-
tag von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr und Frei-
tag 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr) 

im Rathaus in Olsberg, Bigger Platz 6 
Zimmer 119 

für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis einge-
tragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrich-
tigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht 
auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß den § 21 Abs. 5 des Melderechtsrahmenge-
setzes entsprechenden Vorschriften der Landesmeldegesetze eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme 
ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit 
vom  

18. Mai bis zum 22. Mai 2009, spätestens am 22. Mai 2009 bis 15.00 Uhr, 
bei dem Bürgermeister der Stadt Olsberg, Rathaus, Bigger Platz 6, Zimmer 119, Ein-
spruch einlegen. 
 
Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt wer-
den. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spä-
testens zum 17. Mai 2009 eine Wahlbenachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden 
und die bereits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten 
keine Wahlbenachrichtigung. 
 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Hochsauerlandkreis durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum des Hochsauerlandkreises oder durch 
Briefwahl teilnehmen. 



5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme 
in das Wählerverzeichnis bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, 
bei Unionsbürgern nach § 17a Abs. 2 der Europawahlordnung bis zum 17. Mai 2009 
oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europa-
wahlordnung bis zum 22. Mai 2009 versäumt hat,  
b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 
Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17a 
Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Euro-
pawahlordnung entstanden ist, 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststel-
lung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Stadt Olsberg 
gelangt ist. 
 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten 
bis zum 5. Juni 2009, 18.00 Uhr, bei der Stadt Olsberg mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden. 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 
5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 
 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, verse-

henen roten Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur 
möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person 
nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Stadt Olsberg vor Emp-
fangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die be-
vollmächtigte Person auszuweisen. 
 
 



Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem 
Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
 
Olsberg, den 20. April 2009 
 
 
Stadt Olsberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Reuter 



 
 
 

Ergänzungs-Bekanntmachung zur allgemeinen 
Kommunalwahl am 30. August 2009 

 
 

 
Mit Bekanntmachung vom 25. August 2008 wurde zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen für die Wahl der Bürgermeisterin/Bürgermeisters und der 
Vertretung der Stadt Olsberg im Jahr 2009 aufgefordert. Die Bekanntmachung ist im 
Amtsblatt der Stadt Olsberg Nr. 7, ausgegeben am 08. September 2008, erschienen.  
 
In der Bekanntmachung ist die zur rechtzeitigen Einreichung von Wahlvorschlägen 
geltende Frist mit dem 48. Tag vor der Wahl, 18.00 Uhr, genannt worden. 
Zwischenzeitlich hat der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen mit 
Bekanntmachung vom 04. März 2009 (MBL.NRW S. 97) den Wahltag für die 
allgemeinen Kommunalwahlen 2009 auf den 30. August 2009 bestimmt.  
 
Wahlvorschläge für die Wahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters und der 
Vertretung der Stadt Olsberg sind daher spätestens bis 
 
    Montag, den 13. Juli 2009, 18.00 Uhr  

(Ausschlussfrist) 
 
beim Wahlleiter einzureichen. Die in der Bekanntmachung vom 25. August 2008 
unter den Ziffern 1.2, 2.4, 2.6, 3.4, 3.6 und im Abschlusshinweis genannte 
Einreichungsfrist (48. Tag vor der Wahl, 18.00 Uhr) wird insoweit durch den 
vorstehenden Termin konkretisiert. 
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem Termin 
einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, 
vorher noch behoben werden können. 
 
 
Olsberg, den  12. März 2009  
 
 
Der Bürgermeister 
als Wahlleiter 
für die Stadtrats- und  
Bürgermeisterwahl 
(allgemeine Kommunalwahl) 
am 30. August 2009 
 
 
Reuter  



 
Der Bürgermeister Olsberg, den 22.04.2009 

 
 

 

 
 
Wahlaufruf zur 7. Wahl des Europäischen Parlaments 2009 der Bür-
germeister in Nordrhein-Westfalen 
 
 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
 
am 07. Juni 2009 haben Sie zum siebten Mal Gelegenheit, den demokratischen Aufbaupro-
zess in der Europäischen Union durch Ihre Mitwirkung an der Direktwahl des Europäischen 
Parlaments mit zu gestalten. Als frei gewählter Bürgermeister in einer Stadt mit Kommunal-
partnerschaften in der Europäischen Union halte ich es für wichtig zur Wahl zu gehen; denn 
die Europäische Union hat sich vielen Herausforderungen zu stellen:
 

 

• Der Positionierung Europas im globalen Wettbewerb, der Lösung weltweiter Proble-
me wie Klimawandel, Versorgung mit Ressourcen und Gewährleistung von innerer 
und äußerer Sicherheit.  

• Die Ratifizierung des EU-Reformvertrages von Lissabon ist in eine entscheidende 
Phase eingetreten. Der Vertrag von Lissabon erweitert u.a. die Zuständigkeiten der 
Europäischen Union, dehnt die Möglichkeiten aus, im Rat mit qualifizierter Mehrheit 
abzustimmen und verstärkt die Beteiligung des Europäischen Parlaments im 
Rechtssetzungsverfahren.  

• Der Vertrag von Lissabon stärkt auch die Stellung der Kommunen in Europa. Durch 
die ausdrückliche Achtung des Rechts der kommunalen Selbstverwaltung durch die 
EU, durch die Einbeziehung der Kommunen in die europäische Subsidiaritäts- und 
Verhältnismäßigkeitskontrolle, durch den Ausbau der Konsultationsrechte der kom-
munalen Spitzenverbände in der Europäischen Union sowie durch die Schaffung ei-
nes Klagerechts des Ausschusses der Regionen vor dem Europäischen Gerichtshof 
bei einer Verletzung des Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzips. Außerdem 
ist die Einführung von Folgeabschätzungsverfahren vor allem mit Blick auf die admi-
nistrativen und finanziellen Folgen der EU-Gesetzgebung und Politik auf die kom-
munale Ebene vorgesehen. 

• Schon jetzt hat das Europäische Parlament Kontrollmöglichkeiten gegenüber der Eu-
ropäischen Kommission und den Beschlüssen des Europäischen Rates im Bereich 
des Haushalts. Das Europäische Parlament hat bei der Hälfte aller Ausgaben der 
Europäischen Union das entscheidende Wort, insbesondere bei der Sozial- und Re-
gionalpolitik und der Forschungs- und Umweltpolitik. 

 
 
 
Es ist das Anliegen aller deutschen Parteien, die repräsentative demokratische Leitung und 
Kontrolle der Europäischen Union nicht mehr nur über die nationalen Parlamente, sondern 
auch über das gemeinsame Europäische Parlament zu stärken. Sie, liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger können dazu beitragen, das Europäische Parlament zu stärken:
 



Eine hohe Wahlbeteiligung verschafft den Abgeordneten Schubkraft und Legitimation. In 
besonderer Weise sind gerade Sie als Bürgerinnen und Bürger verschwisterter Städte in 
Europa aufgerufen, sich an den 7. Direktwahlen zum Europäischen Parlament zu beteiligen. 
Bekräftigen Sie durch Ihre Wahlbeteiligung die Forderung aller europäischen Bürger nach 
mehr Demokratie. Gehen Sie deshalb am 07. Juni 2009 zur Wahl.
 

 
Europa wählen – das Europäische Parlament stärken 

Europa einigen – den Frieden sichern 
 
 
 
 
 
 
Elmar Reuter 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 



Bekanntmachung 
des Beschlusses der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Brilon - Mars- 
berg - Olsberg über die Jahresrechnung des Zweckverbandes Volkshochschule Brilon - Marsberg - 
Olsberg für das Wirtschaftsjahr 2007 und die Entlastung des Verbandsvorstehers vom 18.11.2008. 
Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig gem. 5 96 GO NW in Verbindung mi t  5 18 GkG 
(eigenbetriebsähnliche Wirtschaftsführung) den Jahresabschluss mi t  der Schlussbilanz des Zweck- 
verbandes Volkshochschule Brilon - Marsberg - Olsberg für das Wirtschaftsjahr 2007 in der vorlie- 
genden Form und erteilt dem Verbandsvorsteher uneingeschränkte Entlastung. 
Der Beschluss wurde vom Hochsauerlandkreis als untere staatliche Verwaltungsbehörde mi t  
Schreiben vom 27. Februar 2009 zur Kenntnis genommen. 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge- 
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) der Beschluss ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, der Verbandsvor- 

steher hat den Beschluss der Verbandsversammlung vorher beanstandet oder 
C) der Form- oder Verfahrensmangel der Satzung ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 
d) dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel er- 

gibt. 

Brilon, 03.03.2008 - 
L Ur L-.-. 
Metten 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 

Anlaqe 
Schlussbilanz 2007 



VHS Brilon-Marsberg-Olsberg 

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2007 Blatt 6 

AKT1 VA PASSIVA 

Euro Euro Euro Euro 

A, Eigenkapital A, Anlagevermögen 

I. Kapitalrücklage I. Immaterielle Vermögens- 
gegenstände 

II. Jahresüberschuss 
1. Konzessionen, gewerbliche 

Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie 
Lizenzen an solchen Rechten 
und Werten 

B. Rückstellungen 

1. Rückstellungen für Pensionen 
und ähnliche Verpflichtungen 1 18.645,21 

2. sonstige Rückstellungen 10.920.00 129.565,21 
II. Sachanlagen 

C. Verbindlichkeiten 
1. andere Anlagen, Betriebs- und 

Geschäftsausstattung 1. sonstige Verbindlichkeiten 
- davon mit einer Restlaufzeit 

bis zu einem Jahr 
Euro 1.368.1 0 

B. Umlaufvermögen 

I. Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände D. Rechnungsabgrenzungcposten 15.664,OO 

1. Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen 

2. sonstige Vermögensgegenstände 

II. Kassenbestand, Bundesbank- 
guthaben, Guthaben bei 
Kreditinstituten und Schecks 



Bekanntmachung 
des Abschließenden Vermerks der Gemeindeprüfungsanstalt NRW über die Prüfung des lahresab- 
schlusses des Betriebes ,,Volkshochschul-Zweckverband Brllon - Marsberg - Olsberg" zum 
31.12.2007 

Der Abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW gemäß 5 3 (5) JAP DVO 
, vom 15.12.2008 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Brilon, 03.03.2008 

L U - L  
Metten 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA IVRW Ist gemäß 5 106 GO NRW gesetzlicher Abschlussprüfer des Betriebes 

Voikshochschul-Zweckverband Brilorl - Marsberg ; Olsberg. Zur Durchführung der Jah- 

resabschlussprüfung zum 31.12.2007 hat sie sich des Wirtschaftsprüfers Dlpi. Kaufmann 

Siegfried Reuter, Medebach, bedient. 

Dieser hat mit Datum vom 12.08.2008 den nachfolgend dargestellten Bestätlgungsver- 

merk erteilt. 

,Ich habe den Jahresabschluss unter Elnbezlehung der Buchführung und den Lageberlcht 

des 

Elgenbetriebs Zweckverband Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg, Brllon 

für das Geschäftsjahr 

vom 01.01.2007 bis 31.12.2007 

geprüft. 

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lageberlcht nach den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschrlften liegen In der Verantwortung der gesetzlichen 

Vertreter des Eigenbetrlebs. Meine Aufgabe Ist es, auf der Grundlage der von mir durch- 

geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Elnbeziehung der 

Buchführung und über den Lageberlcht abzugeben. 



Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach 5 317 HG6 unter Beachtung der vom Insti- 

tut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzufüh- 

ren, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jah- 

resabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßlger Buchführung und durch 

den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslaige wesentlich 

auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Feststellung der Prü- 

fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt- 

schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche 

Fehler berücksichtigt. I m  Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungsle- 

gungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchfüh- 

rung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 

beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 

und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der 

Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Ich bin der Auffassung, 

dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet. 

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent- 

spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermlttelt unter Beachtung 

der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung eln den tatsächlichen Verhältnissen ent- 

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lage- 

bericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermlttelt insgesamt ein zutreffendes 

Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend dar. 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers Dipl. Kaufmann Siegfried 

Reuter ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt 

dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. Eine 

Ergänzung gemäß 5 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprü- 

fung bei Eigenbetrieben und prüfungspfllchtlgen ~ i n d c h t u n ~ e n  (JAP DVO) ist aus Sicht 

der GPA NRW nicht erforderlich. 

GPA NRW 
Abschlussprüfung- Beratung - Revision 

/ Gemeindeprüfungsanstalt 
Nordrhein-Westfalen \ 

/ Gregor Loges 



Wirtschaftsplan 
des Zweckverbandes Volkshochschule Brilon - Marsberg - Olsberg für das Rechnungsjahr 2009 
nach 5 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung m i t  55 14  - 18 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, den 55 8 
Abs 1 und 18  des Gesetzes über kommunale Gemeir~schaftsarbeit in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mi t  5 14 der Satzung für den Zweckverband 
Volkshochschule Brilon - Marsberg - Olsberg hat die Verbandsversammlung am 03. März 2009 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen: 

Der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2009 wird 

i m  Erfolgsplan auf 
a) Erträge 841.600,OO f 

Verbandsumlage/Rückstellungen/Eigenmittei 212.410,OO f 1.054.010,OO C 
Aufwendungen 1.054.010,OO C 

und 
i m  Investitionsplan auf 

a)  Einzahlungen 10.000,OO f 
b) Auszahlungen 10.000,OO f 

festgestellt. 

2. Kredite werden nicht veranschlagt. 

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die i m  Rechriungsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
50.000,OO f festgesetzt. 

4. Die zur Deckung des Finanzbedarfs erforderliche Llmlage wird auf 140.400,OO f festgesetzt und ist wie folgt aufzubringen: 
Stadt Brilon 46.800,OO f 
Stadt Marsberg 46.800,OO f 
Stadt Olsberg 46.800,OO f 

Aufgestellt am 16.02.2009 
gez. Klaucke 
VHS-Leiter 

Festgestellt am 26.02.2008 
gez. Schrewe 
Verbandsvorsteher 

Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes 
Der vorstehende Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Wirtschaftsplan ist gern. 5 18 Abc. 1 GkG i. V. m. 5 79 Abs.5 
GO NW vom Landrat des Hochsauerlandkreises als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Meschede mi t  Schreiben vom 
26. März 2009 zur Kenntnis genommen und die Genehmigung zur Festsetzung der Umlage gern. 5 19 Abs. 2 Satz 2 GkG erteilt worden. 

Brilon. 01.04. 2009 

- -  - 
Elisabeth Nieder 
Vorsitzende der Verbandsversammlung 
des VHS-Zweckverbandes Brilon - Marsberg - Olsberg 
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